
Bankverbindungen 
Kreissparkasse Köln 
VR-Bank Rhein-Sieg eG 
Postbank Köln  
Steyler Bank GmbH 

 
IBAN DE11 3705 0299 0033 0016 52 Swift BIC: COKSDE33XXX 
IBAN DE53 3706 9520 5000 4590 13 Swift BIC: GENODED1RST 
IBAN DE39 3701 0050 0023 1085 03 Swift BIC: PBNKDEFF370 
IBAN DE14 3862 1500 0000 0119 49 Swift BIC: GENODED1STB 

Öffentliche Verkehrsmittel 
Haltestelle: Sankt Augustin Zentrum/Hochschule 
Bonn-Rhein-Sieg 
Straßenbahn: 66, 67 
Busse: 508, 517, 518, 529, 535, 540, 599 

 

 

  

Der Bürgermeister 

 
 
 
Postanschrift: Stadtverwaltung  53754 Sankt Augustin 
 

An die 
Fraktionen und Fraktionslosen 
im Rat der Stadt Sankt Augustin 
 
im Hause 
(per E-Mail) 
 

Dienststelle 

Bürgermeister- Ratsbüro 
Markt 1 

Auskunft erteilt: 

Herr v. Borzyskowski 
Zimmer: 

401 

Telefon (0 22 41)  243-0  Durchwahl: 394 

Telefax  (0 22 41)  243-430  Durchwahl: 77394 

E-Mail-Adresse: luca.vonborzyskowski@sankt-augustin.de 

Internet-Adresse: http://www.sankt-augustin.de 

Besuchszeiten 

Rathaus 
montags bis freitags: 
8.30 Uhr - 12.00 Uhr,  
montags: 
14.00 Uhr - 18.00 Uhr 

Bürgerservice 
montags bis freitags:  
7.30 Uhr - 12.00 Uhr, 
montags und donnerstags: 
14.00 Uhr – 18.00 Uhr 

 

Ihr Schreiben vom Ihr Zeichen Mein Zeichen Datum 

            BRB-vB      30.03.2023 

Absetzung des TOP 9, Rat 09.02.2023 
 
Anfrage SPD, Bündnis 90/Die Grünen u FDP, Ds.-Nr.: 23/0124 
 
 
______________________________________________________________________ 
 
Beratungsfolge Sitzungstermin Behandlung 
Rat 27.04.2023 öffentlich 
______________________________________________________________________ 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit beantworte ich die o.a. Anfrage wie folgt: 
 
 
Fragestellungen:  

1. Hat eine rechtliche Prüfung des Beschlusses zur Absetzung des 
Tagesordnungspunktes stattgefunden? Wenn ja: Welche Stellen in der 
Stadtverwaltung und ggf. weitere (externe) Stellen waren mit der Prüfung 
befasst?  

2. Verletzt der Beschluss des Stadtrates zur Absetzung des 
Tagesordnungspunktes in irgendeiner Weise geltendes Recht?  

 
Antwort:  
Durch die Aufnahme des Tagesordnungspunktes 9 „Wiederwahl eines Beigeordneten“ in die 
Tagesordnung der Ratssitzung am 09.02.2023 sollte dem Rat die Möglichkeit eröffnet 
werden, sich auf Basis des von Herrn Lübken eingereichten Antrages mit der Thematik der 
Wiederwahl eines Beigeordneten zu beschäftigen. Dem Vorbehalt der Beanstandung der 
Absetzung dieses Tagesordnungspunktes lag die Besorgnis zugrunde, durch eine 
Nichtbefassung mit dem Tagesordnungspunkt möglicherweise Rechte Dritter, i.E. diejenigen 
des Herrn Lübken, zu tangieren. Eine rechtliche Prüfung wurde hausintern durch den 
Rechtsdienst vorgenommen. Die Absetzung des Tagesordnungspunktes verletzt nach dem 
Ergebnis der rechtlichen Prüfung keine geschützten Rechtspositionen. Der Bürgermeister 
wird den Beschluss nicht beanstanden.  
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Die Amtszeit von Herrn Lübken als Beigeordneter endet regulär mit Ablauf des 31.05.2023.  
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. Max Leitterstorf 
Bürgermeister 


